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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/63-1/3/T. 1002 Bauaufsichtsamt 63/092/2010 
 

Erweiterung des Betriebsgebäudes (Lagerhalle und Büroeingang) und 
Überdachung des Betriebshofes, Karl-Bröger-Straße 5, Fl.-Nr. 707, Az.: 2009-
1308-BA 

Beratungsfolge Termin Status Vorlagenart Abstimmung 

 
Bauausschuss / Werkaus-
schuss für den Entwässe-
rungsbetrieb 

17.08.2010 Ö Beschluss einstimmig angenommen 

 
 
Beteiligte Dienststellen 
DB Immobiliengesellschaft mbH, Erlanger Stadtwerke AG, 31/ImSch – Immissionsschutz, 
63-2/5 – Grundstücksentwässerung, 611 – Stadtplanung, Gewerbeaufsichtsamt Nürnberg 
 
 
 

I. Antrag 
Eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 162 für die Baugrenzen-
überschreitung wird befürwortet.  
 
 

II. Begründung 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen ruft das Bauvorhaben hervor?) 
 

Bebauungsplan:   162 

Gebietscharakter: GE 
Widerspruch zum 
Bebauungsplan: 

Stellplätze und Anbauten liegen außerhalb der Baugrenzen. 

 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
 

Vom Antragsteller ist eine Erweiterung des Betriebes beantragt. Geplant ist eine Hofüber-
dachung, ein Eingang sowie ein Lager, das an der Nord-West-Seite an den Baukörper an-
schließt. Dieses Lager überschreitet, ebenso wie die notwendigen Stellplätze, die parallel zur 
Bahntrasse Erlangen-Frauenaurach verlaufende Baugrenze des rechtskräftigen Bebauungs-
plans 162.  
 
Die DB AG hat die auf Bahngrund fallenden Abstandsflächen übernommen. Zudem möchte 
der Antragsteller einen Streifen des Bahnlandes erwerben, was seitens der DB in Aussicht 
gestellt ist. Dieses soll dann als Parkfläche für die notwendigen Stellplätze herangezogen 
werden. Durch Eingrünungen bleibt der Charakter des Bahngeländes erhalten. 
 
Sowohl die mit beantragte Hofüberdachung als auch der Eingang liegen innerhalb der Bau-
grenzen und bedürfen keiner Befreiung, so dass dem Vorhaben insgesamt zugestimmt wer-
den kann.  
 
Anlagen: Lageplan 
  Ausschnitt aus dem Bebauungsplan 



 Seite 2 von 2 

III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 
17.08.2010 
 
 
 
 
Beschluss: 
Eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 162 für die Baugrenzen-
überschreitung wird befürwortet. 
 
 
 
mit 12  gegen 0   Stimmen 
 
gez. Könnecke gez. Bruse 
Vorsitzender Berichterstatter 
 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
 

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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